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646 JUaBrtrtt föjwetjsrfr^t Sanù*trlur-3ettnng (Organ für bie offtjieHen Sßubltfajionen beî Sc&njetj. ©eroerbeoereinS) flr. 50

ÜRit bem Serbanb beutfcher ©emerbebereine (Siblin Köln)
ift baS S3üreau in ftänbigen SSerEe^r getreten. |^t$f §|g

3n beiben Sifcûngen mar baS fdjmeijer. 3nbuftriebe=
parlement bertreten buret) Htm. Sr. Kaufmann.

UitfaHfaffe ftfjtoeisertfdjer Scfjremermetjïer.

Ser 23erfid)erungSbeftanb mar mit ©nbe Sezetnber 1892
folgenber:

SSerftcberitngSfutrtme Prämien
KoEe£tiD=Serfiiherungen gr. 882,460. — gr. 19,989. 45
©ingel^SSerfictjerungen „ 170,000. — „ 722. —

gr. 1,052,460. — Sr. 20,711. 45

3umadE)3 bis 7. ÜRärz:

SîoIIeEtib-58erficf)erungen gr. 195,000. — gr. 4,385. —
©ingel=2Serficéerungen „ 40,000, — „ 177. 50

®otal bt§
7. 9Mrz 83 Policen: 3fr. 1,287,460. — gr. 25,273. 95

3erner haben fid) 12 girmen angemelbet mit 417,000
granfen, melcfje im Saufe bon 3—4 ÜRonaten befinitib bei*

treten fönnen, fo baff bann bie SerficherungSfnmme auf gr.
1,704,460. — anfteigen mirb. ©S ift inbefj zu erroarten,
bafs fid) ber Seitritt ingtoifdjen noch tuefentlid) fteigern mirb,
namentlich menn bie noch beftehenbeu Serfid)erungS=Serträge
gelöst merben fönnen anb baS nicht unter bem gabrifgefefc
ftehenbe Kteingemerbe ihren Arbeitern bie ÜBobltfmt ber lln*
faüberfidjerung ebenfalls p Seil merben läfct. ©emöhnlid)
fagen par bie nidht unter bem gabrifgefeh ftehenben ®e=

merbeinhaber, ba§ ^aftpfiichtgefeh fei für fie nicht anmenbbar,
allein mir motten einer folgen fRechtSanfchauung entgegen*
hatten, bafe baS Kleiugeroerbe allerbingS nicht taut Haftpflicht*
gefeh, moht aber gemäf) Art. 50 bes fdiroeigerifchen Dbliga*
tionenrechteS pm ©rfahe angehatten merben fann.

3n Anmenbung beS Artifel 50 beS DbligationenrechteS
muffte in einem uns befannten 3atle ber betreffenbe, nidht
unter bem gabrifgefeh ftehenbe Arbeitgeber, an beffen Ab*
rid)tmafchtne fich Arbeiter bie rechte §anb oertehte, eine

©ntfdjäbigung oou 1200 3t- bezahlen. 2Bir möchten baher
an biefer Stehe bie Aufmerffamfeit ganz fpejieH auf bie

„UnfaHïaffe fd)meigerifd)er Schreinermeifter" lenfen unb bie*

fetbe pm Abfchlufj Don ©inzeI*Serficï)erungen forooht, atS

auch bon KoEeftiP=Serficherungen — mit unb ohne Secfung
ber gefejjlichen Haftpflicht — pr freunblidjen 23erüdfid)tigug
angelegentlichft empfehlen. Ser llmftanb, baff biefelbe nur
minime SermattungSfoften aufmeiSt, ferner meber Kapitalien

p oerjinfen, noch fette SiPibenben auSprichten unb fRenten*

fReferoen anzulegen hat, ermöglicht eS, bie Prämien bebeutenb

unter ben Anfähen ber auf Aftiett beruhenben UnfaEoer*
fi(herungêgefeHfd)aften ju hatten unb peifetn mir baher nicht
baran, baft bie 3Rehrpht ber ©emerbetreibenben in ÜBürbi*

gung biefer llmftänbe «id)t anftehen mirb, biefer auf bem

SfSrtTigip ber ©egenfeitigfeit beruhenben ©enoffenfdjaft beip*
treten. Bom 1. 3nti oorigen SahreS bis 7. dRärg mürben
111 SdjabenfäEe angemelbet. Am 30. Sunt oorigen SahteS
maren noch fieben fÇâlïe penbent, melcbe inzmifchen mit gr.
4208. 70 ausgerichtet mürben. Son obigen 111 gäEen finb
92 gälte erlebigt ; bie hiefür ausgerichteten ©ntfchäbigungen
beziffern fich auf gr. 8213. 15. demnach belaufen fid) bie

feit 1. Suli o. 3- ausgerichteten ©efammtentfchäbigungen auf
gr. 12,421. 85, rooüon jeboch gr. 4,208. 70 auf baS erfte

^Rechnungsjahr fallen.

Schaffhaufen, ben 7. ÜRärz 1893.

Unfûôïttffc frfjtuetjer. ©djreineimeifter.
®er ^Sräfibent: ®er Setretär:

9Wcifier. @gli.

2>te jpatcnf=®teIftentf)el=Socf)ffan^5Piai(f)tne
(mit unb ol)negla^= unb 2öirtfeletfenfcheere.)

©ine ber midhtigften HülfSmafchineu für bie gefammte
üRetaEinbufirie unb befonberS für baS Saufchlofferhanbmerf
mürbe in jüngfter3eit öon A. ÜRet)er*Stai)el, ÜRedjanifer,
Säcferftrafse 36, Virnich, fonftruirt, bie nun in 10 Staaten
patentirt ift.

ÜRit biefer in alten ihren Setailen ganz neu unb aufs
fotibefte fonftruirten üRafdjine ift eS nämlich möglich, eine

unbegrenzte Ansaht Söcfjer Don oerfchiebenen ©röfjen unb
gormen in ©ifenbicfeu bis auf 10 ÜRiEimeter ju ftanjeu
ohne Stempel ober ÜRatrize zu änbern, maS bis anhiu fehr
Diel Störungen unb 3eitoerfäumniS berurfachte. Sie Kraft*
überfepng ift bie gröfet mögliche (mit boppelroirfenben
Zenterlagen, gür T- unb j =@ifen fehr bequem gugänglic^.

©ine pratttfdje beigäbe t)t auch bie glacbeifenfcbeere, mit
ber gugleid) ohne Aenberungen j_*®ifen abgefchnitten merben
fann.

Auch hat ber ©rfinber ein graiSljeft fonftruirt, zum an*
fräfen ber gührunqSfpthe an ben Stempeln, fo baff bie Ab*
nehmer bie ©rfahftempel leicht felbft erftellen fönnen. Sa
bie Stempel (oon gezogenem Silberftahl) nicht angebreht finb,
fo finb fie foliber unb Diel billiger als bis anhin unb fiellen
fich beren Koften faum auf ben britten unb oierten Seil ber

bis anhin befannten angebrehteu Stempel.
ÜRan berlange fRrofprefte bireft beim ©rfinber unb Kon*

ftrnfteur A. 2Reher*StaheI, 3ürich III.

Ucfier Die ©ei^miitbigfeit Der Sattbfägenblätter
mirb ber „®entpeu S3öttcher=, Küper* unb S<häffler*3eitung,
Berlin", öon ber girma giebler u. gab er, Stuttgart,
gefchrieben :

©in praftifd) tüchtiger Hanbmerfer foüte fich in Sezug
auf bie ©efchminbigfeit eines SanbfägenblatteS auf fein „®e*
fühl" ücrlaffen. @S fommt boch befonberS barauf an, ob
bie SBanbfäge bie Schnitte zur 3ufriebenheit beSfelbeu genau
unb ficher ausführt. AHerbings foil bie Säge ein Arbeits*
quantum auch möglichft rafdj beroältigen. ©tu zu rafdh laufen*
beS Söanbfägenblatt oibriert aber berart, bafe mit ihm genaue.
Schnitte, z- S3, beim Schleen, nicht ausgeführt merben fönnen.
gür bie SßrajiS barf man baher ben Sab auffteHen: ©ine
33anbfäge läuft nie zu rafcf), fo lange man mit ihr Schnitte
oon ber geroünfchteu ©enauigfeit ausführen fann. ®ie ®e*

fahr beS fRei^enS ber S3anbfägeblätter nimmt mit ber ®e*

fdpinbigfeit zu; auch inbezug barauf fann man fich auf fein
praftifcheS „©efüljl" oerlaffen. ©erabe bie tücfjtigften 9Ra*

fä)inenfabrifanten laffen baS lepte SBort beShalb auch ber

fRrajjiS. Auf HofsbeurbeitungSmafchtnen pafet fo recht baS

©oethefdhe SBort: „®rau, teurer greunb, ift alle Slheorie
boch grün beS SebenS golbner S3aum."

Sie llmbrehungSzahl für Saubfägenmafchtnen berechnet
fich aus ber erforberlidjen UmfangSgefchroinbigteit ober, maS

baSfelbe ift, ber Sägeblattgefdpinbigfeit. Seutfche gabri*
fanteu geben in ber fRegel 20 ÜReter in ber Sefunbe, jeboch

finben fich in amerifanifchen fprofpefien 26 unb 30 ÜReter

©efdhminbigfeit für bie Sägeblätter. ÜRit 20 üReter foH jebe

gute Sanbfäge laufen fönnen, ohne baff bie ÜRafdhine fßibra*
tionen geigt. 9Ran geht aber meift in ber ißra£iS unter
20 ÜReter mit fRücffidjt auf bie Sägeblätter, auch bei Sägen,
auf benen breite unb ganz fdpale Sägeblätter (3—5 äRilli*
meter) laufen müffen unb mit iRücfficht auf ben geringen
Kraftbebarf. ©eroöhnlidhe 33anbfägen für Hunboorfchub er*

forbern an^ nicht unbebingt biefe hohe ©efchminbigfeit, ba=

gegen mufe man bei Slattbanbfägen unb folchen mit flöalgen*
öorfdjub mit fRücfficht auf bie zu garantierenben Seiftungen
bamit rechnen. 33anbfägen mit fehr fleinen SägeroEen gehen

herunter auf 10 ÜReter Sägeblattgefchminbigfeit pro Sefunbe,
anbernfaES leiben bie Sägeblätter infolge ber häufigen ftarfen
Siegung zu fehr.
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Mit dem Verband deutscher Gewerbevereine (Sitzen Köln)
ist das Büreau in ständigen Verkehr getreten. DsHW W

In beiden Sitzüngen war das schweizer. Jndustriede-
parlement vertreten durch Hrn. Dr. Kaufmann.

Unfallkasse schweizerischer Schreinermeister.

Der Versichkrungsbestand war mit Ende Dezember 1892
folgender:

Versicherungssumme Prämien
Kollektiv-Versicherungen Fr. 882,460. — Fr. 19,989. 45
Einzel-Versicherungen „ 170,000. — „ 722. —

Fr. 1,052,460. — Fr. 20,711. 45

Zuwachs bis 7. März:
Kollektiv-Versicherungen Fr. 195,000. — Fr. 4,385. —
Einzel-Versicherungen „ 40,000. — „ 177. 50

Total bis
7. März 83 Policen: Fr. 1,287,460. — Fr. 25,273. 95

Ferner haben sich 12 Firmen angemeldet mit 417,000
Franken, welche im Laufe von 3—4 Monaten definitiv bei-

treten können, so daß dann die Versicherungssumme auf Fr.
1,704,460. — ansteigen wird. Es ist indeß zu erwarten,
daß sich der Beitritt inzwischen noch wesentlich steigern wird,
namentlich wenn die noch bestehenden Versicherungs-Verträge
gelöst werden können und das nicht unter dem Fabrikgesetz
stehende Kleingewerbe ihren Arbeitern die Wohlthat der Un-
fallversicherung ebenfalls zu Teil werden läßt. Gewöhnlich
sagen zwar die nicht unter dem Fabrikgesetz stehenden Ge-
Werbeinhaber, das Haftpflichtgesetz sei für sie nicht anwendbar,
allein wir möchten einer solchen Rechtsanschauung entgegen-
halten, daß das Kleingewerbe allerdings nicht laut Haftpflicht-
gesetz, wohl aber gemäß Art. 50 des schweizerischen Obliga-
tionenrechtes zum Ersatze angehalten werden kann.

In Anwendung des Artikel 50 des Obligationenrechtes
mußte in einem uns bekannten Falle der betreffende, nicht
unter dem Fabrikgesetz stehende Arbeitgeber, an dessen Ab-
richtmaschine sich ein Arbeiter die rechte Hand verletzte, eine

Entschädigung von 1200 Fr. bezahlen. Wir möchten daher
an dieser Stelle die Aufmerksamkeit ganz speziell ans die

„Unfallkasse schweizerischer Schreinermeister" lenken und die-

selbe zum Abschluß von Einzel-Versicherungen sowohl, als
auch von Kollektiv-Versicherungen — mit und ohne Deckung
der gesetzlichen Haftpflicht — zur freundlichen Berücksichtigug
angelegentlichst empfehlen. Der Umstand, daß dieselbe nur
minime Verwaltungskosten aufweist, ferner weder Kapitalien
zu verzinsen, noch fette Dividenden auszurichten und Renten-
Reserven anzulegen hat, ermöglicht es, die Prämien bedeutend

unter den Ansätzen der auf Aktien beruhenden Unfallver-
sicherungsgesellschaften zu halten und zweifeln wir daher nicht
daran, daß die Mehrzahl der Gewerbetreibenden in Würdi-
gung dieser Umstände nicht anstehen wird, dieser auf dem

Prinzip der Gegenseitigkeit beruhenden Genossenschaft beizu-
treten. Vom 1. Juli vorigen Jahres bis 7. März wurden
111 Schadenfälle angemeldet. Am 3V. Juni vorigen Jahres
waren noch sieben Fälle pendent, welche inzwischen mit Fr.
4208. 70 ausgerichtet wurden. Von obigen 111 Fällen sind
92 Fälle erledigt; die hiefür ausgerichteten Entschädigungen
beziffern sich auf Fr. 8213. 15. Demnach belaufen sich die

seit 1. Juli v. I. ausgerichteten Gesammteutschädigungen auf
Fr. 12,421. 85, wovon jedoch Fr. 4,208. 7V auf das erste

Rechnungsjahr fallen.

Schaffhausen, den 7. März 1893.

Unfallkasse schweizer. Schreinermeister.
Der Präsident: Der Sekretär:

G. Meister. G. Egli.

Die Patent-Vielstempel-Lochstanz-Maschine
(mit und ohne Flach- und Winkeleisenscheere.)

Eine der wichtigsten Hülfsmaschinen für die gesammte
Metallindustrie und besonders für das Bauschlosserhandwerk
wurde in jüngster Zeit von A. Meyer-Stahel, Mechaniker,
Bäckerstraße 36, Zürich, konstruirt, die nun in 10 Staaten
patentirt ist.

Mit dieser in allen ibren Detailen ganz neu und aufs
solideste konstruirten Maschine ist es nämlich möglich, eine

unbegrenzte Anzahl Löcher von verschiedenen Größen und
Formen in Eisendicken bis auf 10 Millimeter zu stanzen
ohne Stempel oder Matrize zu ändern, was bis anhin sehr
viel Störungen und Zeitversäumnis verursachte. Die Kraft-
Übersetzung ist die größt mögliche (mit doppelwirkenden Ex-
zenterlagen. Für P- und > -Eisen sehr bequem zugänglich.

Eine praktische Beigabe rfi auch die Flacheisenscheere, mit
der zugleich ohne Aenderungen I^-Eisen abgeschnitten werden
kann.

Auch hat der Erfinder ein Fraisheft konstruirt, zum an-
fräsen der Führunqsspitze an den Stempeln, so daß die Ab-
nehmer die Ersatzstempel leicht selbst erstellen können. Da
die Stempel (von gezogenem Silberstahl) nicht angedreht sind,
so sind sie solider und viel billiger als bis anhin und stellen
sich deren Kosten kaum auf den dritten und vierten Teil der

bis anhin bekannten angedrehten Stempel.
Man verlange Prosprekte direkt beim Erfinder und Kon-

strukteur A. Meyer-Stahel, Zürich III.

Ueber die Geschwindigkeit der Bandsägenblätter
wird der „Deutschen Böttcher-, Küper- und Schäffler-Zeitung,
Berlin", von der Firma Fiedler u. Faber, Stuttgart,
geschrieben:

Ein praktisch tüchtiger Handwerker sollte sich in Bezug
auf die Geschwindigkeit eines Bandsägenblattes auf sein „Ge-
fühl" verlassen. Es kommt doch besonders darauf an, ob
die Bandsäge die Schnitte zur Zufriedenheit desselben genau
und sicher ausführt. Allerdings soll die Säge ein Arbeits-
quantum auch möglichst rasch bewältigen. Ein zu rasch laufen-
des Bandsägenblatt vibriert aber derart, daß mit ihn: genaue
Schnitte, z. B. beim Schlitzen, nicht ausgeführt werden können.

Für die Praxis darf man daher den Satz aufstellen: Eine
Bandsäge läuft nie zu rasch, so lange man mit ihr Schnitte
von der gewünschten Genauigkeit ausführen kann. Die Ge-

fahr des Reißens der Bandsägeblätter nimmt mit der Ge-
schwindigkeit zu; auch inbezug darauf kann man sich auf sein

praktisches „Gefühl" verlassen. Gerade die tüchtigsten Ma-
schinenfabrikanten lassen das letzte Wort deshalb auch der

Praxis. Auf Holzbearbeitungsmaschinen paßt so recht das
Goethesche Wort: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
doch grün des Lebens goldner Baum."

Die Umdrehungszahl für Bandsägenmaschinen berechnet
sich aus der erforderlichen Umfangsgeschwindigkeit oder, was
dasselbe ist, der Sägeblattgeschwindigkeit. Deutsche Fabri-
kanten geben in der Regel 20 Meter in der Sekunde, jedoch

finden sich in amerikanischen Prospekten 26 und 30 Meter
Geschwindigkeit für die Sägeblätter. Mit 2V Meter soll jede

gute Bandsäge laufen können, ohne daß die Maschine Vibra-
tionen zeigt. Man geht aber meist in der Praxis unter
20 Meter mit Rücksicht auf die Sägeblätter, auch bei Sägen,
auf denen breite und ganz schmale Sägeblätter (3—5 Milli-
meter) laufen müssen und mit Rücksicht auf den geringen
Kraftbedarf. Gewöhnliche Bandsägen für Handvorschub er-
fordern auch nicht unbedingt diese hohe Geschwindigkeit, da-

gegen muß man bei Blattbandsägen und solchen mit Walzen-
Vorschub mit Rücksicht auf die zu garantierenden Leistungen
damit rechnen. Bandsägen mit sehr kleinen Sägerollen gehen

herunter auf 10 Meter Sägeblattgeschwindigkeit pro Sekunde,
andernfalls leiden die Sägeblätter infolge der häufigen starken

Biegung zu sehr.
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